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Die EWG-Wettbewerbsregeln und der Integrationsvorgang*)
Arno^Sölter, Köln

An der Erörterung der EW G-W ettbewerbsregeln hat 
bisher das juristische Element einen unverhältnis

mäßig großen Anteil gehabt, w ährend die Behandlung 
der wirtsdiaftlichen Problematik des Integrationsvor
ganges — zumindest unter dem A spekt der W ettbe
w erbsordnung — stark zurüdigetreten ist. Das Redit 
ist selbstverständlich ' ein unerläßlidier Rahmen, um 
wirtsdiaftliche Überlegungen und Zielsetzungen in  für 
alle Beteiligten verbindliche Normen zu bringen. Man 
darf dabei aber nicht Gefahr laufen, die Normen zum 
Primat zu erheben oder sie gar zum Selbstzwedc zu 
madien. Diese Ausführungen sollen daher weniger das 
K artellverbot des Art. 85 ff. des EWG-Vertrages, die 
Ausnahmevorschrift des Art. 85 Abs. 3 und die Miß
brauchsregelung des Art. 86 für marktbeherrschende 
Unternehmen und die Fülle der bei der Durchsetzung 
dieser Vorschriften entstandenen und noch entstehen
den Probleme behandeln, sondern sie sollen einige 
grundsätzlidie Fragen zum Thema W ettbewerb und 
Kooperation in  einem gemeinsamen, oder besser noch: 
in einem zu integrierenden M arkt zum Inhalt haben. 
Diese wirtschaftlichen Probleme sollen sodann unter 
dem Gesichtswinkel der Grundkonzeption der Art. 85 ff. 
gewürdigt werden.

M ISSBRAUCHS- ODER VEREOTSPRINZIP 
IM INTERNATIONALEN .RAHMEN?

Die Konzeption der Art. 85 ff. s te llt einen starken 
Bruch mit der bisherigen Entwicklung auf dem Gebiet 
der internationalen Kartellaufsicht dar. Es sei vor 
allem an die Kartellbestimmungen der Havanna-

•) D ieser  A ufsatz g ib t den  ök on om isd ie ii und verfa lirensrechtlid ien  
T eil e in es  R eferates w ied er , das der V erfasser unter d em  Them a 
,D ie  A u sn ah m evoisd ir ift d es A lt . 85 A b s. 3 d e s  E W G -V eitrages“ 
auf dem  6. K artellsem inar der Intern ation alen  S tu d ien gese llsd ia ft  
am 17. M ai 1961 in  B rüssel geh a lten  hat.

*) A ls  w id itig s te  Literatur zum Problem  der in ternationa len  Kar
te lle  in  ihrer b ish erigen  Problem atik  se i genannt: W . B e r g e  : 
.C a rte ls  (C hallenge to a Free- W o rld )', W ashin gton  D .C . 1946î 
C. D. E d w a r d s ;  „International C artels and P rivate Trade 
A greem en ts“, N ew  Y ork 1945: Eridi E r t e  1 : .In tern a tion a le  Kar
te lle  und K onzerne der Ind u strie“, Stuttgart 193()i .E xp ortgem ein -  
sd ia ften . E rgebn isse ein er  U ntersudiung über g em ein sd ia ftlid ie  
E xportorganisationen  in  W estd eu tsd ilan d “, (Berid ite d es  Institu ts  
für E xportforsdiung, N ürnberg) Köln und O pladen 1960 i M ac 
G r e g o r :  .L es  carte ls in ternationau x“, G enf 1937 s Erw in
H e x n e r :  .In tern ation a l Cartels", C hapel H ill 1944; W erner  
H o f m a n n ;  .Europa-M arkt und W ettb ew erb “, Berlin  1959i 
Eridi H o p p m a n n  ; .D er  v o lk sw irtsd ia ftlid ie  Inhalt der A us-  
nahm eregeloing für E xp ortk artelle“ im .G e se tz  gegen  W ettb ew erb s- 
b esd irän k un gen “, in; Jahrbudi für S ozia lw issen sd ia ft, Band 11, 
I960, H eft 3, S . 298 f f . î Jacq u es H o u s s i a u x ;  „C oncurrence  
et  m ardié commun", Paris 1960i .In tern ation a le  K artelle", h rsg . v .  
der Intern ation alen  H andelskam m er anläBlidi ihres B erliner Kon
gre sses , Berlin 1937[ K I e  e b e r g  ; .D a s E xportkartell a ls  A b 
satzorgan", K öln/O pladen 1959i C. L a m m e r s ;  .Zur Frage der 
in ternationalen  K artellierung“, (V ölkerbundsdenksd irift), Berlin  
1932i Ridiard L e w i n s o h n  ; „Trusts et C artels dans l'écon om ie  
m on d ia le“, Paris 1950j Edward S . M a s o n :  „C ontrolling W orld  
Trade —  C artels and C om m odity A greem en ts“, London 1946: 
G. W . S t o c k i n g / M .  W.  W a t k i n s :  „Cartels in  A ctio n “, 
(The T w en tieth  C entury Fund), N ew  Y ork 1946i U nited  N ation s  
Pub lication s, D epartm ent o f Econom ic A ffairs; „International 
C artels, A  L eague o f N ation s M em orandum “, Lake S u c cès , N ew  
York 1947i W  e r r : „Internationale W irtsd iaftszu sam m en sd ilüsse" , 
(K artell und K onzern und Staat als V ertragspartner), 1936; 
C harles R. W h i t t l e s e y :  .N a tio n a l In terest and International 
Cartels", N ew  Y ork 1946.
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Charta aus dem Jahre 1948 (WuW 1953, S. 244) und 
ferner an den Abkommensentwurf der UN-Kartell- 
kommission (WuW 1953, S. 494) erinnert, in denen 
das Mißbrauchsprinzip für Kartelle niedergelegt war. 
Auch der Europarat-Entwurf einer europäischen Kon
vention zur Kontrolle der internationalen Kartelle 
(WuW 1952, S. 296) basierte auf dem Mißbraüchsprin- 
zip, ebenso wie das jetzt übrigens bei der EFTA der 
Fall ist. Im internationalen Rahmen w urde also bisher 
nur das Mißbrauchsprinzip als sinnvoll angesehen. *) 
W enn man an diese Tatsachen im Zusammenhang mit 
der W ürdigung der Art. 85 ff. erinnert, so wird immer 
w ieder entgegnet, daß ein grundsätzlicher Unterschied 
zwischen den Projekten der übrigen internationalen 
Gemeinschaften bzw. der EFTA und der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft bestehe. Bei den übrigen Ge
meinschaften handele es sich lediglich um Zollgemein
schaften, während die EWG eine echte Wirtschaftsge
meinschaft mit dem Ziele der Schaffung „binnenmarkt- 
ähnlidier Verhältnisse" (v. d. Groeben) darstelle.

Diese Unterscheidung ist unter wirtschaftlichem Aspekt 
nicht verständlidi, denn das Verbotspri'nzip einerseits 
und das Mißbrauchsprinzip andererseits sind grund
sätzlich unabhängig von der A rt der beabsichtigten Inr 
tensität zu integrierender Räume. Man kann sogar der 
Auffassung sein, daß gerade im Hinblick auf die über
aus unterschiedlichen nationalen kartellrechtlichen 
Regelungen in den EW G-Mitgliedstaaten eine zentrale 
Mißbrauchsgesetzgebung sinnvoller gewesen wäre als 
ein Verbotsgesetz.

STRUKTURUMSCHICrHTUNG DURC:H .PUFFERABKOMMEN“ 
U N D  RATIONALISIERUNGSABSPRACHEN

Entscheidende Zielsetzung des Gemeinsamen Marktes 
ist die Schaffung einer internationalen Arbeitsteilung 
zur Steigerung der Produktivität und des allgemeinen 
Lebensstandards. W enn z. B. durch Zollschranken und 
Einfuhrbeschränkungen eine Industrie im Lande A ein 
bestimmtes Erzeugnis zu 100 rentabel herstellen kann, 
w ährend die Konkurrenz im Lande B auf Grund be
sonderer Rohstofflage, besonderer Technik oder be
sonderer unternehm erischer Tüchtigkeit zu 70 ren
tabel arbeiten kann, will der Gemeinsame Markt es 
ermöglichen, daß die Produktivkräfte des Landes B 
zum Zuge kommen. A w ird nicht umhin können, sich 
auf günstigere Betätigungen umzustellen. Es muß also 
zwangsläufig eine strukturelle Umschichtung erfolgen.

Sich dieser Entwicklung versperren zu wollen, wäre 
gleichbedeutend damit, daß man die Zielsetzung des 
Gemeinsamen M arktes nicht anerkennt oder für sich 
nicht gelten lassen will. W ettbewerbsbeschränkungen
ä) VgL J o se f  W o l a n y :  „Internationale K artellpolitik “, in: 
Intern ation ales H andbudi der K artellpolitik , hrsg. von  Jahn/ 
Ju n d teisd orff, Berlin  1958. —  D er M ontanunionvertrag m it seinem  
K artellverbot fä llt als Sonderproblem  aus d iesem  Rahmen, zumal 
er m it sein em  allgem ein en  D iskrim in ierungsverbot (Art. 60) eine  
sp ez ifisd ie  S ond erregelu ng zur Ordnung des W ettb ew erb s enthält.
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also, die die strukturelle Anpassung verhindern, sind 
grundsätzlid i zu verurteilen. Allerdings ist diese Forde
rung le id ite r theoretisd i ausgesprodien als praktisdi 
realisiert. Id i m ödite fast sogar sagen, daß die 
Sdiließung ren tab ler Betriebe, also die „sdiöpferisdie 
V erniditung", im Gemeinsamen Markt mehr Sorgen 
m adien w ird als die positive Förderung von Tedinik 
und Fortsdiritt. Die wirtsdiaftlidien, soziologisdien 
und sozialen Hemmnisse zur Beseitigung der Grenz
produzenten oder gar ganzer nationaler Produktions
zweige zu untersdiätzen, ist eine Gefahr, die sidi le id it 
einstellt, w enn man allein in den Denkkategorien des 
W ettbew erbsm edianism us verharrt. Ein ungehemmter 
W ettbew erb könnte näm lidi in anderen Bereidien 
(also im  politisdien, soziologisdien oder sozialen 
Raum) m ehr Sdiaden anriditen, als durdi die erreidite 
P roduktivitätssteigerung Nutzen gestiftet wird.

A ber w ie sdion gesagt, man darf sidi deshalb keines
wegs der Grundforderung der Stniktum m sdiiditung 
versperren . H ier erhebt sidi nun eine entsdieidende 
Frage: Es kommt näm lidi darauf an, in weldiem  Zeit
raum  und in  w eldien Formen sidi diese Anpassimg, 
d. h. in unserem  Beispiel die Umlenkung der Produk
tion von  A  auf B, vollziehen sollte und könnte. Falls 
der völlig freie Strukturwettbewerb zu bedenklidien 
Rüdewirkungen führen sollte, könnten sogenannte 
„Pufferabkommen“ zur Vermeidung w irtsdiaftlidier 
und  sozialer Spannungen eine bedeutende Rolle 
spielen.

Das Problem der Eliminierung der Grenzbetriebe im 
Zusam m enhang m it der Sdiaffung größerer M ärkte 
ha t sdion früher die Experten besdiäftigt, und man 
kam  dabei vorwiegend auf eine Lösung, die der Idee 
des S trukturkrisenkartells im  deutsdien Kartellgesetz 
nahekom m t. Im Ju li 1946 veröffentlidite die UN ein 
M em orandum  über internationale Kartelle ®), das auf 
M aterialien  fußte, die von dem Sekretariat des Völker
bundes der UN überm ittelt wurde. Diese Studie stellt 
eine in teressante Dokumentation über die Vor- vmd 
N aditeile  der K artelle im internationalen Rahmen 
dar und ist nodi heu te eines intensiven Studiums wert.

M it dem Problem der Eliminierung der Grenzbetriebe 
befaßt sid i der UN-Beridit besonders eingehend. Ohne 
sid i auf eine bestimm te Linie festzulegen, sympathi
sie rt er dodi mit zwei Vorsdilägen, die im wesent- 
lid ien  auf das gleidie Ziel hinauslaufen. N adi
O. W . Roskill sollte jeder H ersteller mit überhöhten 
Preisen, der sidi aus der Industrie zurüdczieht, eine 
K om pensation erhalten, und ihm sollte geholfen w er
den, sid i anderen Erwerbsmöglidikeiten zuzuwenden. 
Die M ittel für diese Entsdiädigung sollten durdi die 
w eiterarbeitenden Unternehmen aufgebradit werden. 
Um w irksam  zu sein, sollte dieser Plan n id it auf 
nationaler, sondern auf internationaler Ebene durdi- 
geführt werden. Der w eitere Vorsdilag ging von 
W . O. Coates aus, der internationale Kartelle, soweit 
sie un te r angem essener Kontrolle stehen, als möglidie
») U n ited  N a tio n s  P u b lica tion s: S a les  N o . 1948, II. D . 2 (S. FN  1).

Instrum ente zur Regelung der Austausdibeziehungen 
und vor allem zur Beseitigung von Überkapazitäten 
befürwortete. Er unterstridi, daß die Industrie selbst 
sehr viel besser für diese Aufgabe geeignet sei als 
die Regierungen. Denn wenn letztere zu einem Ab
kommen über den Kapazitätsabbau gelangen würden, 
sei es mehr als w ahrsdieinlidi, daß die jew eils vor- 
gesdilagenen M aßnahmen weniger v o m , w irtsdiaft- 
lidien Sadiverstand als von politisdien Überlegungen 
der betreffenden Regierungen bestimmt werden.

Abgesehen von derartigen tem porären „Pufferabkom
men" gibt es aber Formen der Kooperation, die nidit 
nur zur rationellen Anpassung der S trukturen geeignet 
sind, sondern als ständige Einriditung der Produk
tivitätssteigerung und Fortsdirittsförderung dienen. 
Das sind die Spezialisierungsabmadiungen und ganz 
allgemein Rationalisierungsabm adiungen der versdiie- 
densten Art. H ier sei ein Seitenblidc auf den USA- 
M arkt gestattet. W ilhelm Beutler sdirieb einmal^): 
„Idi weiß, daß m andie W ettbew erbstheoretiker be
stürzt sind, wenn sie von  einer Integration durdi 
privatw irtsdiaftlidie Abm adiungen hören. W ir müssen 
aber dodi zu bedenken geben, daß es sid i bei den 
europäisdien Integrationsbem ühungen um einen 
grundlegend anderen Vorgang handelt, als er sidi 
beispielsweise bei der w irtsdiaftlidien Ersdiließung 
des am erikanisdien Kontinents abspielte. Die ameri
kanisdie Industrialisierung vollzog sidi in einem be
reits vorhandenen w irtsdiaftlidien Großraum, während 
es die heutige europäisdie Aufgabe ist, hodiindu- 
strialisierte, aber durdi Krieg und Kapitalarm ut ge- 
sdiw ädite N ationalw irtsdiaften mit starker Bevölke- 
rungsdidite zu einem einheitlidien W irtsdiaftsgebiet 
zu versdimelzen." überdies interessiert in  diesem Zu
sammenhang die Tatsadie, daß m andie W ettbew erbs
theoretiker annehmen, in  den USA sei der Prozeß der 
Produktionsteilung inzwisdien so w eit fortgesdiritten, 
daß M arktabspradien im gewissen Maße entbehrlidi 
sind und daher die W irtsdiaft der USA den Ansdiein 
verleiht, eine W irtsdiaft mit mehr Konkurrenz zu sein 
als die europäisdie. ®)

DEUTSCHLAND DURCH KARTELLVERBOT BESSERGESTELLT?

Man hört nun bisw eilen die Meinung, daß es der 
deutsdien W irtsdiaft, insbesondere der deutsdien In
dustrie, nur red it sein könne, wenn sie durdi ein 
K artellverbot in der EWG zwangsweise weitgehend 
frei von Kartellen sei, w ährend die W irtsdiaft der 
übrigen EWG-Mitgliedstaaten stark  karte lliert sei. 
Damit sei es der deutsdien Wirtsdieift möglidi, in  den 
übrigen EWG-Ländern den starken A ußenseiter zu 
spielen und die M ärkte auf diese W eise für sidi zu 
gewinnen.

Diese Auffassung ersdieint aus versdiiedenen Grün
den bedenklid i.'Z unädist is t grundsätzlidi zu sagen, 
daß es n id it von einem sehr ausgeprägten Reditsbe-
‘ ) .W ettb ew erb sp o litik  im  k ün ftigen  Europa", ln : Industrlefcutier,
Jah ressd ilu ß ausgab e 1958.
®) Z. B. T. S c  i t o  V  s  k  y  : »Econom ics of S ca le . C om petition  and  
European Integration", in: A m . Ec. R ev. V o l. 46, 1956, S . 84 ff.
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w ußtsein zeugt, ■wenn man mit dieser Begründung 
eine kartellrechtliche Benachteiligung eines M itglied
staates nicht nur duldet, sondern sogar fördert. Zum 
anderen liegt in dieser Vorstellung m. E. ein beträcht
liches Maß dirigistischer Denkungsweise. Ob die 
Unternehmer besser fahren, wenn sie W ettbewerb 
betreiben oder sich binden wollen, muß im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten in ihr Belieben gestellt 
werden, überdies geht che genannte Auffassung von 
der vielfach fest einge^wurzelten Vorstellung aus, daß 
Kartelle nur oder überw iegend negative Absichten 
oder W irkungen haben. Man m eint also, dadurch, daß 
die Ausländer sich kartellieren, würden sich zwangs
läufig deren M arktbedingungen ungünstiger gestalten. 
Freie A nbieter seien dadurch im Vorteil.

Diese Annahm e stimmt aber zumeist mit der Realität 
nicht überein. W enn z. B. Wirtschaftszweig© der übri
gen EW G-M itgliedstaaten Spezialisierungskartelle be
gründen und damit ihre Leistungskraft erhöhen, so 
sind die deutschen A nbieter klar benachteiligt. W ei
terhin is t aber auch eine Benachteiligung gegeben, 
wenn der deutsche Export nur unter der Bedingung 
möglich ist, daß deutsche Exporteure den Abmachun
gen (z.B. zwischen den H erstellern und dem Handel 
im Ausland) beitreten. Schon Fischer/W agenführ ®) 
sprachen zu Recht von der „Einsicht, daß jedes Indu
strieland zu kurz kommt, wenn ausländische W irt
schaften kartellm äßig organisiert sind und es selbst 
über Gebühr K artelle verhindert“.

NACHTEILE DES ERLAUBNIS^VERFABRENS

Nun meinen die Verfechter des Kartellverbotsprinzips: 
Sicher gibt es auch gute Kartelle! Diese mögen A n
träge einreichen! Es wird geprüft werden, ob sie ge
samtwirtschaftlich nützlich sind. In den Beratungen 
des W irtschafts- und Sozialausschusses zuin V erord
nungsentwurf zu Art. 87 im März 1961 antw ortete in 
diesem Sinne G eneraldirektor V erloren van Themaat 
(EWG-Kommission) auf die Feststellung eines M it
gliedes, daß Vereinbarungen zwischen Unternehmen 
zu einer Senkung der Kostenpreise führen könne: 
„Aber gerade V ereinbarungen dieser A rt können auf 
Grund des Art. 85, 3 erlaubt werden, sofern den V er
brauchern ein angemessener Teil des dadurch erzielten 
Gewinnes zukommt und die anderen Voraussetzungen 
dieser A rt erfüllt sind.“ Zu Recht äußerte hierzu ein 
M itglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses: „Man 
gewinnt den Eindruck, als habe sich die Kommission 
vom reinsten Pessimismus leiten  lassen, d. h. sie finde 
alles verdächtig und ungesund, außer wenn sie nach 
einem langwierigen V erfahren gewillt sei, eine Er
laubnis zu erteilen.“

Das ist aber m. E. nur die ein© Seite des Problems. 
Kein Anhänger der Idee des Kartellverbots bzw. des 
Erlaubnisverfahrens (hier sei die offene Frage außer 
Betracht gelassen, ob Art. 85 Abs. 3 nicht überhaupt 
eine Legalausnahme darstellt) hat aber m. W. bisher
“) .K a r te lle  in  E uropa“, N ürnberg 1929, S . 'VII.

jem als den Gedanken ausgesprochen, daß ein Urteil 
im voraus darüber zu fällen, ob ein Kartell gut oder 
schlecht ist, eine überaus intime Kenntnis der ■wirt
schaftlichen V erhältnisse bedingt und für eine Behörde 
doch vielleicht eine Überforderung bedeuten könnte. 
Ja , daß darüber hinaus die wirtschaftliche Situation 
gerade ito Gemeinsamen M arkt sich so schnell ver
ändern kann, daß es überaus bedenklich erscheint, sich 
ständig wandelnde Abmachungen in ein Prokrustesbett 
langwieriger, komplizierter und kostspieliger Erlaub
nisverfahren zu zwängen.

Jahrelange praktische Erfahrungen sind mit zwei Kar
tellverbotsgesetzen vorhanden: dem der Montanunion 
und dem des deutschen Gesetzes gegen W ettbewerbs
beschränkungen (GWB). Es w äre u. E. überaus nützlich, 
die Erfahrungen mit dieser Praxis einem eingehenden 
Studium zu unterziehen, bevor man in der EWG zu 
endgültigen Entscheidungen in dieser Grundsatzfrage 
kommt.

DER COM ECON DES OSTBLOCKS

Es ist nicht von ungefähr, daß in Art. 85, Abs. 3 des 
EW G-Vertrages Rationalisierungsabsprachen beson
ders herausgestellt sind. Ist doch der technische Fort
schritt und der dadurch bedingte höhere Lebensstan
dard nicht nur ein Kernanliegen des Gemeinsamen 
M arktes, sondern auch Voraussetzung für die euro
päische Konkurrenzfähigkeit auf den W eltm ärkten. Es 
fragt sich aber, ob es sinnvoll ist, die Zusammenarbeit 
auf dem Rationalisierungsgebiet durch ein grundsätz
liches Kartellverbot mit dem M akel von etwas an sich 
Bedenklichem zu versehen.

Ein Seitenblick auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
innerhalb der Ostblockstaaten sei hier gestattet. Dort 
wurde bekanntlich im Jahre 1949 der COMECON ge
gründet mit der Zielsetzung, innerhalb der M itglied
staaten „ihre W irtschaftspläne zu koordinieren, ge
meinsame Investitionsprogramme in Angriff zu neh
men, und zwar unter Berücksichtigung der Struktur 
ih rer produktiven Kräfte sowie der natürlichen und 
historischen Verhältnisse der einzelnen S taaten“. ’) 
Diese nach den Prinzipien der Planwirtschaft gestaltete 
Integrationspolitik hat trotz ihrer großen Schatten
seiten immerhin beträchtliche Fortschritte gezeitigt. Die 
dadurch erzielte W irtschaftskraft und Produktivitäts
steigerung w ird die westliche W elt im internationalen 
Konkurrenzkampf m ehr und mehr spüren. W enn wir 
auch den Planungs- und Zwangscharakter der östlichen 
W irtschaftsweise ablehnen, so muß es immerhin zu 
denken geben, daß die östlichen Politiker und Öko
nomen im größten Stile leistungsfähige Spezialisie
rungsgemeinschaften errichten, während man sich bei 
uns darum streitet, ob der Art. 85, Abs. 3 überhaupt 
nennensw erte Möglichkeiten der Zusammenarbeit ent
hält oder nicht.
’ ) .D ie  ro te  W irtschaft im  Zeichen d es COM ECON“, in: N eu e  
Zürcher Z eitun g , N r. 346 vom  16. 12. 1960 (ferner N r. 347 . 348 , 349).
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D A S  UNGLEICHGE-WICHT DER EWG-WETTBEWEEBSPOLniK 

A l l g e m e i n e s

Eine große Sorge bereitet auch das starke Ungleidi- 
gewidit, das schon je tzt im EWG-Vertragswerk be
gründet liegt und durch die derzeit diskutierte VO zu 
Art. 87 noch erhöht w erden könnte.

Als sog. Bereichsausnahmen sind schon jetzt von der 
A nw endung der Art. 85 ff. befreit;

a) die Landwirtschaft gem. Art. 42;

b) die V erkehrspolitik durch die Spezialregelung in 
Art. 74 bis 84 und die vorgesehenen Sonderrege
lungen; ®)

c) Euratom gem. Art. 232 Abs. 2. ®)

W eitere, noch durch die Ausführungsvorschriften zu 
spezifizierende Gruppen von Ausnahmen sind im Art. 
87 Abs. 2c und im Art. 90 Abs. 2 vorgesehen.

Das M itglied des W irtschafts- und Sozialausschusses 
M asoin hat zu Recht in einer Sitzung der Arbeitsgruppe 
K artelle der fachlichen Gruppe für Wirtschaftsfragen 
geäußert;

„ . . .  es sei unverständlidi, daß schließlidi nadi immer wei
terer Einschränkung des Anwendungsbereiciies allein die 
Industrie, allenfalls die Handelsunternehmen der Sünden
bock seien. Tatsädilitii wolle der Vertrag aber den W ett
bewerb regeln und ihn normal und harmonisdi gestalten. 
Folglidi würde im Vertrag ein tiefgreifendes Ungleichge- 
widit bestehen, wenn allein die sog. Industrie- und Han
delsunternehmen den Wettbewerbsregeln in aller Strenge 
unterliegen würden, während die anderen Zweige: Arbeit
nehmer, freie Berufe, Landwirtsdiaft und Verkehr in ge
wisser W eise vor den Wettbewerbsregeln geschützt und 
bereditigt seien, vertragliche oder faktisdie Monopole zu 
errichten.“

U n t e r s c h i e d l i c h e  W e t t b e w e r b s l a g e  f ü r  
H a n d e l ,  H a n d w e r k  n n d  I n d u s t r i e

Der Handel ist von Masoin nicht vollauf zu Recht er
wähnt. Es stellt sich hier ein Problem, das im Rahmen 
d er EW G-W ettbewerbsregeln und ihrer Beurteilung 
eine em inente Bedeutung hat und über das m an sich ' 
bei gerechter W ürdigung der ganzen Problematik klar 
sein muß: Großhandel imd Einzelhandel, darunter 
W arenhäuser, Einkaufsgenossenschaften, K etten und 
Konsumgenossenschaften, und auch das Handwerk ha
ben sich in allen Verlautbarungen, die bisher bekannt 
geworden sind, für ein strenges Kartellverbotsgesetz 
eingesetzt. Sie haben — unabhängig von dem Problem 
der etwaigen Einsetzung eines Beratenden Ausschusses 
für W ettbew erbsfragen bei der EWG-Kommission 
(s. S. 273) — auch für eine A nhörpfli± t bei der Zu
lassung von EW G-Kartellen plädiert. Verschiedentlich 
h a t diese Haltung den genannten Gruppen das Lob 
eingebracht, sie seien „wettbewerbsfreudiger" als die 
Industrie.

W ie liegen die Dinge nun in der Wirklichkeit? Es 
handelt sich h ier sämtlich um Wirtschaftszweige, die 
sich nach ihrer Absatzseite hin allenfalls auf lokalen
*) V g l. D enkschrift der EW G -K om m ission über die G rundausiid i- 
tu n g  der gem ein sam en  V erk eh rsp o litik , B rü ssel. 10. 4. 1961.
•) D er M on tan bereid i (K ohle und Stahl) unterliegt dem  A rt. 232 
A b s. 1, w eiterh in  dem  M uV .

oder regionalen M ärkten betätigen, wohingegen die 
Industrie in der Regel räum lidi unbegrenzt konkur
riert oder der Konkurrenz des gesamten EWG-Raumes 
ausgesetzt ist. Der Einzelhändler konkurriert oft nur 
in seiner Straße. Großhändler (abgesehen vom Aus
fuhrgroßhandel) und H andwerker w irken im allgemei
nen nur in einem oder m ehreren Bezirken. Für diese 
Gruppen ist daher eine Verschärfung des W ettbew erbs 
durch die, Bildung des Gemeinsamen M arktes in der 
Regel nicht zu befürchten. Denn der Einzelhändler X 
aus M arseille wird m it dem H ändler Y aus Hamburg 
niemals in W ettbewerb geraten. Das könnte nur da
durch eintreten, daß Konkurrenzläden von Unterneh
mern der M itgliedstaaten errichtet werden. Das ist ta t
sächlich in einzelnen Fällen geschehen. Dann ist dieser 
W ettbewerb (der für die Industrie als so heilsam ge
priesen wird) aber nach Ansicht des Handels eine 
höchst verurteilensw erte Sache!

W ährend aber, wie gesagt, Handel und Handwerk 
grundsätzlich keinen nachhaltigen W ettbewerb auf der 
Angebotsseite zu befürchten haben, haben sie auf der 
anderen Seite natürlich das große Interesse daran, auf 
ihrer Nachfrageseite in den Genuß der Segnungen des 
verschärften W ettbew erbs im Gemeinsamen M arkt der 
Industrie zu gelangen. Sie wollen möglichst preisw ert 
aus allen M itgliedstaaten einkaufen, was ihnen natü r
lich nicht zu verdenken ist.

Diese Möglichkeit des billigen Einkaufs w ird dadurch 
noch potenziert, daß sich viele dieser Gruppen zu 
kraftvollen Einkaufszusammenschlüssen, also zu einer 
Nachfragemacht, nicht nur auf nationaler, sondern 
auch auf EWG-Ebene oder gar W eltebene zusammen
schließen. Diese Zusammensdilüsse erhöhen den 
W ettbewerbsdruck auf die Industrie imd schaffen da
durch nicht nur im nationalen, sondern im EWG-Raum 
ein neuartiges wettbewerbspolitisches Problem. In 
Deutschland besteht dieses Problem schon seit einigen 
Jahren und ist sehr ernst, ohne daß aber die Kartell
behörden bisher die notwendige Einsicht in  diese Zu
sammenhänge zu zeigen scheinen. Um so bem erkens
w erter ist es, daß die EWG-Kommission sich bezüglich 
dieser Zusammenschlüsse und ihrer Unterwerfung un
ter Art. 85 Abs. 1 bereits geäußert hat.

M i t t e l s t ä n d i s c h e  I n d u s t r i e  u n d  
G r o ß u n t e r n e h m e n

A ber auch in der Behandlung der industriellen Groß
unternehm en einerseits und der mittelständischen 
Industrie andererseits besteht nach Art. 85 und Art. 86 
des EWG-Vertrages ein Ungleichgewicht.

Prof. Vito, der bekannte italienische Kartellexperte, 
hat in seinem Einleitungsreferat anläßlich der M ailän
der Tagung „Der Schutz der W ettbewerbsfreiheit" der 
Internationalen Zentralstelle für Studien und Doku
mentation über die Europäischen Gemeinschaften am 
2B./29. 4. 1961 folgendes geäußert;
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„Welche juristische Formel auch immer bevorzugt werden 
mag, es ist offensichtlich, daß vom wirtsdiaftlichen Stand
punkt aus ein unleugbarer Parallelismus zwischen Kartellen 
und marktbeherrschenden Unternehmen besteht. Wenn man 
— indem man sich einer Konzeption zuwendet, die durch 
die Realität bereits überholt ist — für die Kartelle das Ver
botsprinzip und für die maiktbeheirscäienden Positionen nur 
das Prinzip des offensichtlidien Mißbrauchs wählt, verein
facht man das Problem. Während es einerseits nicht ge
lingt, dem Verbot einen objektiven Inhalt zu geben, weil 
man von Fall zu Fall das Verhalten der Kartelle prüfen 
muß, um zu entscheiden, ob sie tatsächlich mißbräuchlich 
sind, erweitert man aut der anderen Seite die Zone der 
Rechtsunsicherheit. Außerdem wird eine Disparität der Be
handlung mit den marktbeherrschenden Unternehmen un
vermeidlich. Diese Überlegungen haben bereits Geltung für 
jegliche Gesetzgebung auf nationaler Ebene. Sie gelten um 
so mehr für Normen auf übernationaler Ebene, und zwar 
wegen der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse, der Zuge
ständnisse und selbst der Definitionen auf dem Gebiet der 
Kartelle, der Wettbewerbsfreiheit und der marktbeherr
schenden Positionen."
„. . . denn die ungereditfertigte Nachsicht gegenüber den 
marktbeherrschenden Positionen kann eine übertriebene Be
wegung in Richtung auf Konzentrationen und Fusionen 
ermutigen, dort wo ein einfaches Kartell genügen würde, 
um ein bestimmtes Resultat auf dem Markt zu erreichen, 
ohne die Monopolstruktur der ganzen Wirtschaft zu ver
schärfen."
„. . .  Es ist eine weithin bestätigte Meinung, daß die Ten
denz zum industriellen Gigantismus der USA seinerzeit 
durch die im Verhältnis zu den Monopolstellungen äußerst 
drakonische Zurückdrängung der Absprachen ausgelöst 
wurde. Wenn man den theoretischen Aspekt des Problems 
vertiefen müßte, müßte man bemerken, daß bei Annahme 
eines gleich hohen kontrollierten Produktionsvolumens ein 
marktbeherrschendes Unternehmen über eine Wirtschafts
macht verfügt, die derjenigen eines Kartells überlegen ist, 
weil dieses immer in seinen Monopolmaßnahmen begrenzt 
ist, durch das, was man den latenten Wettbewerb nennt, 
d. h. durch jene Konkurrenz, die demjenigen, der das Kar
tell von außen betrachtet, nicht in Erscheinung tritt, die 
aber trotzdem nicht weniger realistisch ist wegen der ver
schiedenen marktmäßigen Erfordernisse der zusammenge- 
schlossenen Unternehmen und wegen der unte'rschiedlichen 
Struktur der Produktionskosten."
Nun ist der Verfasser allerdings keineswegs der An
sicht, daß das wettbewerbspolitische Gleichgewicht 
zwischen Großen und Kleinen durch eine Verschärfung 
der Vorschriften des Art. 86 herbeigeführt werden 
sollte. Großunternehmen sind, ohne daß das hier näher 
ausgeführt ?u werden brauchte, für die Förderung des 
Lebensstandards und für die europäische Konkurrenz
kraft in der W elt absolut lebenswichtig und sollten in 
ihrem Wachstum und in ihrer wirtschaftlichen Entfal
tung nicht behindert werden. Dies auch deswegen nicht, 
weil „groß" im W eltrahm en oft nur eine kleine Dimen
sion darstellt.

Immerhin darf man nicht übersehen, daß sich durch 
Großunternehmen und Fusionen derzeit dasjenige 
leichter und eleganter und ohne jede kartellrechtliche 
Einwendung vollziehen läßt, was durch vertragliche 
Kooperation ungemein erschwert ist. Man kann fest
stellen, daß die Großindustrie sich mit ihren vielfälti
gen Verflechtungen und ihren großen Exporterfahrun
gen, N iederlassungen usw. w eit besser und schneller 
auf die Bedürfnisse des Gemeinsamen M arktes ein
stellen kann als m ittlere und kleine Unternehmen.

Ferner kann durch kapitalm äßige Zusammenschlüsse 
der verschärfte W ettbewerb innerhalb des EWG-Rau
mes besser gem eistert werden. So können wir im 
EWG-Raum seit einigen Jahren  eine geradezu stür
mische Entwicklung auf dem Gebiete der Fusionen fest
stellen. Die Zusammenarbeit kommt in der Anlehnung 
kleinerer Firmen an größere oder in Rationalisierungs
maßnahmen wie Austausch technischer Daten, Abstim
mung der Fabrikationsprogramme, Spezialisierung, 
Typenbereinigung, Zusammenlegung und Verein
fachung des Absatzapparates zum Ausdruck. Teils im 
Zusammenhang damit, teils aber unabhängig davon 
werden erhebliche Investitionen vorgenommen, um die 
bestehenden Produktionsanlagen durch Um- und Aus
bau den veränderten V erhältnissen anzupassen und 
um neue W erke zu errichten. Diese Umstellung wird 
vielfach mit dem Erwerb von Patenten und Verfahren 
im Ausland, insbesondere in den USA, verbunden.

Soweit außerhalb der EWG gelegene Unternehmen 
— besonders aus den USA — sich kapitalmäßig oder 
vertraglich mit Unternehmen der EWG zusammenfin
den, beruht dies teils auf der Erwartung, daß der 
Abbau der Zölle und anderer Handelshemmnisse eine 
Steigerung der Kaufkraft und eine Erleichterung des 
Absatzes ermöglicht. Hinzu kommt der Anreiz, der 
ohnehin durch die verstärkten  Investitionen im euro
päischen Raum ausgelöst wird. A ndererseits müssen 
amerikanische H ersteller um ihren Absatz fürchten, 
je  m ehr die Zollschranken innerhalb Europas ver
schwinden. Dabei machen sich die niedrigeren Lohn
kosten Europas stark geltend. W erke der USA ver
lagern daher ihre Produktion aus Kostengründen nach 
Europa, Außerdem möchten sie die nachteiligen Fol
gen des gemeinsamen Außenzolls für die amerika
nische Einfuhr vermeiden.

Der Verfasser möchte keine Verm utungen darüber 
anstellen, ob der Gemeinsame M arkt vorwiegend ein 
M arkt der konzentrierten Unternehmensform sein 
wird. Jedenfalls kann man auch in  den USA, die 
schon seit jeher eine w eitgehend konzentrierte W irt
schaft aufweisen, feststellen, daß durch Atomtechnik, 
Raketenbau imd Raumflugtechnik ein w eiterer Trend 
zur Konzentration ausgelöst wird. Auch teilt der Ver
fasser nicht unbedingt die Auffassung, daß das, was 
er funktionelle Konzentration nennt, nämlich die sich 
in w eitgehender Abhängigkeit vollziehende indivi
duelle Zuordnung Hunderter oder gar Zehntausender 
k leiner und m ittlerer Zuliefererbetriebe zu großen 
Industrie-Imperien, in jedem  Falle eine vollkommene 
Lösung des Problems der Industriestruktur darstellt. 
Auf jeden Fall stehen zwei Dinge fest:

1) Aus soziologischen Gründen will man, auch im 
EWG-Raum das selbständige mittelständische Element 
möglichst erhalten und fördern.
2) Viele Fertigungen lassen sich genauso gut oder noch 
besser in  der mittelständischen Industrie als in Groß
unternehm en vollziehen. Dazu bedarf es allerdings 
vielfach der Möglichkeit der'K ooperation.
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M i t t e 1 s t ä a d i s c h e  I n d u s t r i e  
am  h ä r t e s t e n  b e t r o f f e n

Ähnlich w ie das unter der Herrschaft des deutschen 
Gesetzes gegen W ettbewerbsbeschränkungen der Fall 
ist, scheint aber auch in der EWG die m ittelständi
sche Industrie von der restrik tiven Kartellgesetz
gebung besonders hart betroffen zu werden. M ittel
ständische Industrieunternehm en könnten ihr Poten
tial durch Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskraft 
erhöhen, um sich etwaiger Marktmacht vor- oder 
nachgelagerter W irtschaftsstufen zu erwehren. Für 
m ittelständische industrielle Unternehmen könnte fer
ner ein Zusammenschluß nützlich sein, um eine Spe- 
zialisierüng durchzuführen, die ihre Leistungskraft 
erhöht. M ittelständische Unternehmen, d. h. Unter
nehm en m it einer Vielzahl von Marktbeteiligten, 
unterliegen am ehesten den Gefahren des destruk
tiven W ettbew erbs, die durch Absprachen gebannt 
w erden könnten. M ittelständische Unternehmen könn
ten schließlich unproduktive Fertigungen durch ge
m einsam e M aßnahmen beseitigen.

Es ist in teressan t festzustellen, daß im Rahmen der 
K arte lldebatte sowohl für den deutschen M arkt als 
auch für den EWG-Raum prinzipielle Kartellgegner 
immer w ieder die Spezialisierung und Absatz-Zusam
m enfassung für industrielle Klein- und M ittelbetriebe 
fordern, um  sich den neuen Verhältnissen anpassen 
zu können. So schreibt z. B. H erbert Gross in seinem 
Buch „Neue Gedanken in  der W irtschaft“ (Düssel
dorf 1960), die Industrie müsse sich zu neuen Ge
meinschaftsformen zusammenfinden, die leistungsstei
gernd w irken, „also vom Kartell fortführen" (S. 216). 
Er propagiert ferner industrielle Ergänzerverträge 
(„zwischen ehemaligen Konkurrenten"), die „sich zu 
einem  gem einsam en Sortiment spezialisieren". „Hier 
en tsteh t eine Gruppenbildung . . .  von Lieferpartnern, 
die durch Spezialisierung mit anderen ein in der Lei
stung gesteigertes gemeinsames Sortiment bieten.“

Daß diese Lösungen w eder vom GWB noch vom 
A rt. 85 „fortführen", ist jedem  Kartellrechtler gegen
wärtig. M an sieht aber an diesem Beispiel, wie sehr 
Kartellgegnerschaft und wirtschaftliche Notwendig
keiten  und Zweckmäßigkeiten sich ideologisch durch
kreuzen. W ährend man auf der einen Seite Kartelle 
verurteilt, weil man von der einseitigen Vorstellung 
ausgeht, K artelle seien grundsätzlich etwas Böses, 
fordert man auf der anderen Seite eine Kooperation, 
die eben nichts anderes darstellt als ein Kartell im 
heutigen kartellrechtlichen Sinne.

Von besonderer Bedeutung ist im Zusammenhang mit 
dem Problem  Erhaltung und • Förderung der mittel
ständischen Industrie im EWG-Raum durch Gemein
schaftsrationalisierung das Gutachten der Professoren 
V ito (Italien), Marchal (Frankreich), Wessels (Deutsch
land) und W oitrin (Belgien), das der Konferenz 
„Technischer Fortschritt und Gemeinsamer M arkt", 
die von der EWG-Kommission Anfang Dezember 1960 
veransta lte t wurde, vorgelegt wurde. In diesem Do-

kurnent, das für jeden, der sich m it der Auslegung 
der Art. 85 ff. befaßt, von großem Interesse ist, 
heißt es, daß nicht die M arktstruktur, sondern das 
W ettbew erbsverhalten im Rahmen einer M arktw irt
schaft und eines Gemeinsamen M arktes entscheidend 
sei. Die Gutachter sprechen daher auch zu Recht von 
einem „veralteten W ettbewerbsbegriff" (S. 18), der 
den Art. 85 und 86 des EW G-Vertrages zugrunde 
liege, weil die prinzipielle Verdammung der Ko
operation nicht mit der heutigen wirtschaftlichen 
W irklichkeit in Einklang zu bringen sei. An vielen 
Stellen ihres Berichtes weisen die Gutachter darauf 
hin, daß die „verschiedenen Zusammenschluß- oder 
Verbandsformen es den K leinbetrieben ermöglichen, 
durch Zusammenarbeit von Einrichtungen Gebrauch 
zu machen, die anscheinend nur beim Großbetrieb 
anzutreffen sind“. Oder an anderer Stelle: „Diese 
Zusammensdilüsse haben manchmal auch den Zweck, 
die spezifischen W irkungen zu erzielen, die man vom 
W ettbewerb erw artet, w ie Preissenkungen (Ratio
nalisierungsabsprachen), Steigerung der Produktion 
(gemeinsamer Vertrieb und gemeinsame Absatzför
derung), technischer Fortschritt (gemeinsame For
schungslaboratorien)."

Hinzuzufügen ist hier noch, daß weniger das Klein- 
und Kleinstunternehm en der Industrie von den 
restriktiven Vorschriften der Art. 85 ff. betroffen ist, 
sondern die m ittleren; besonders diejenigen, die homo
gene M assengüter fertigen. Klein- und K leinstunter
nehm en liefern — ähnlich wie der Handel und das 
Handwerk — meistens nur in  einen begrenzten Ab
satzraum, noch dazu mit festem Kundenstamm.

D AS ERFORDERNIS EINER ZENTRALISTISCHEN  
WETTBEWERBSPOLITIK

Ein sehr wichtiges Problem, das nicht nur für die 
Handhabung des Art. 85 Abs. 3 (der die Ausnahme
möglichkeiten vom K artellverbot vorsieht), sondern 
grundsätzliche Bedeutung für die gesamte EWG-Wett- 
bewerbspolitik hat, ist die Zuständigkeitsregelung für 
die Anwendung der Art. 85 ff. des EWG-Vertrages. 
In dem jetzt zur Beratung anstehenden Entwurf einer
1. Durchführungsverordnung zu den Art. 85 ff. ist eine 
w eitgehend dezentralisierte („föderative“) W ettbe
werbspolitik verankert. W enn auch vorwiegend poli
tische Gründe für diese Regelung bestimmend ge
wesen sein dürften, so muß man vom w ettbewerbs
politischen Standpunkt aus doch auf die ernsthaften 
Nachteile dieser Konzeption hinweisen.

In den Beratungen des EWG-Wirtschafts- und Sozial
ausschusses über die genannte Durchführungsverord
nung wurde w iederholt darauf hingewiesen, daß eine 
europäische W ettbewerbsorchiung nur dann sinnvoll 
und funktionsfähig sein kann, wenn sie für alle Un
ternehm en im Gemeinsamen M arkt ohne Rücksicht 
auf ihre N ationalität gleiche Startbedingungen in 
wettbewerbspolitischer Hinsicht gew ährleistet und 
gleichzeitig unverhältnism äßige verw altungsbehörd
liche Belastungen des W irtschaftsablaufs vermeidet.
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Der W ettbewerb und seine Ordnung im Sinne der 
ZielsetzTing des Gemeinsamen M arktes können immer 
nur aus der Gesamtsidit des Gemeinsamen M arktes 
beurteilt werden. Bei einer regionalen Kartellbehörde 
(also der Behörde eines M itgliedstaates) stehen 
zwangsläufig die regionalen Belange im Vordergrund. 
Daher ersdiein t auch die — nad i dem  EWG-Vertrag 
bei Annahme der sog. D irektwirkung der Art. 85 ff. 
selbstverständlidi zulässige — Beurteilung deutsdier 
A usfuhrkartelle nadi Art. 85, Abs. 1, bzw. Art. 85, 
Abs. 3, problematisdi.
Wenn man z. B. die Begründung des Bundeskartellamtes im 
Terrazzofalle (WuW/E BKartA 250) liest und daraus ent
nimmt, w ie das Bundeskartellamt darüber ein Urteil fällt, 
ob diese oder jene Maßnahme für die französisdien oder 
belgisdien Konsumenten gut oder sdiledit sei, so liegt eine 
derartige Beurteilung eigentlidi nidit im Sinne des Art. 85, 
Abs. 1, der aus übergeordneten Gesiditspunkten des Ge
meinsamen Marktes heraus die Beeinträchtigung des zwi- 
sdienstaatlidien Wirtsdiaftsverkehrs behandelt. W eil die 
Wettbewerbsintensität im Gemeinsamen Markt erheblidi 
stärker und vielfadi ganz anders gelagert ist als im natio
nalen Raum, ist es m. E. audi nidit ohne weiteres möglidi, 
Auslegungsgrundsätze des nationalen Kartellredits auf das 
supranationale Kartellredit zu übertragen.

Die W ettbewerbsproblem atik ist andersartig, wenn 
es sidi um rein nationale W ettbewerbsbesdiränkun- 
gen handelt oder um soldie, die einen M arkt von 
165 Mill. Menschen betreffen (d. h. einen soldien, der 
z. B. dreimal so groß ist wie das deutsdie Absatzgebiet) 
und bei denen ein grundlegender Integrationsvorgang 
vor sidi geht. Diese Feststellung mag allein durdi 
den Hinweis bekräftigt werden, daß m andie W issen
sdiaftler meinen, die Öffnung der nationalen Gren
zen sei das w irksam ste (und zugleidi audi liberalste) 
Instrum ent der Kartellzersdilagung und der Kartell- 
aufsidit, das denkbar ist. N adi dieser Konzeption 
w äre also ein EW G-Kartellredit überhaupt überflüssig.

Die Zentralisierung der W ettbewerbspolitik ist über
dies der beste  Sdirittm adier für die Vereinheitlidiung 
des K artellredits der M itgliedstaaten, das je tzt über
aus untersdiiedlidi ist und bekanntlidi neben den 
Art. 85 ff. fortbesteht. ,

Gerade bei denjenigen Kartellbehörden sollte man 
Verständnis für den Gedanken der Zentralisierung in 
der Anwendung der Art. 85 ff. finden, die im eigenen 
Lande das Problem zentraler und dezentraler Kartell- 

, Politik kennen. Bei der Vorbereitung des deutsdien ' 
Kartellgesetzes wurde jedenfalls immer w ieder mit 
Entsdiiedenheit eine weitgehende Zentralisierung ge
fordert mit der Begründung, daß eine einheitlidie 
W ettbew erbspolitik n id it regional betrieben werden 
könne. Das grundsätzlidi gleidie Problem ergibt sidi 
aber je tz t auf EWG-Ebene.
Bisweilen w erden die Sdiwierigkeiten, die sidi aus 
der V ierspradiigkeit in Brüssel ergeben, als Einwand 
gegen die Zentralisierung angeführt. Ein Spaßvogel 
m einte dazu: Id i ziehe die Sdiwierigkeit der v ier 
westlidien K ulturspradien dem K artelldiinesisdi vor, 
das bisweilen auf nationaler Ebene gesprodien wirdl 
— A ndere wiederum meinen, diejenigen, die für eine

Zentralisierung einträten, würden das deswegen tun, 
weil sie damit ihre strenge nationale Kartellregelung 
durdi eine möglidierweise weniger straffe EWG- 
Regelung „unterw andert“ sehen möditen. Nun, der 
Verfasser bekennt offen: Das Berliner Modellkleid 
ist für ihn weniger ansprediend als die Brüsseler 
Spitze. Aber er ist konsequent genug, zu sagen, daß 
er die Brüsseler Spitze vorziehen würde, selbst wenn 
sie den Hals stark  einzwängen sollte.

W ie sieht es nun mit der Regelung dieses fimdamen- 
talen  Problems derzeit nad i dem Entwurf der l.D urdi- 
führungsveroTdnung zu den Art. 85 ff. aus?

Unabhängig von der Beurteilung der materiellen 
Regelung ist zunädist festzustellen, daß der Entwurf 
einer VO zu Art. 87 kaum eine Maßnahme enthält, 
die die dem EW G-Vertrag zugrunde liegende For
derung nadi einer in allen M itgliedstaaten einheit- 
lidien W ettbewerbspolitik verw irklidit. Der Entwurf 
beläßt es vielm ehr grundsätzlidi bei der bisherigen 
Kompetenz und Zuständigkeitsregelung des Vertra
ges, so daß w eiterhin sowohl die EWG-Kommission 
als audi die nationalen Behörden zur Anwendung 
der W ettbew erbsregeln berufen sind. Für die Ertei
lung einer Erlaubnis gem. Art. 85, Abs. 3 begründet 
der Entwurf zwar die aussdiließlidie Zuständigkeit 
der Kommission. Aber selbst am Erlaubnisverfahren 
sind die nationalen Behörden zwingend beteiligt imd 
haben überdies die M öglidikeit, die Kommission zum 
W idersprudi gegen einen Erlaubnisantrag zu ver- 
pfliditen. Der Entwurf räumt also den nationalen Be
hörden weitergehende Befugnisse ein  als der EWG- 
V ertrag selbst, wobei hinzukommt, daß diese Befug
nisse n id it m ehr auf eine Ubergangsfrist besdiränkt 
sind, sondern auf Dauer Geltung haben. Ferner fehlen 
Bestimmungen, die das V erhältnis der übernationalen 
W ettbew erbsordnung zu den untersdiiedlidien Kar- 
tellreditsordniingen der M itgliedstaaten regeln.

Es ist bekannt, daß die M ängel dieser Regelung zu 
einem w esentlidien Teil auf Interventionen der natio
nalen Behörden zurüdczuführen sind, und es ist be- 
dauerlidi, daß die EWG-Kommission bereits auf 
Grund dieser ersten nationalen Interventionen von 
der dem EW G-Vertrag zugrunde liegenden Forderung, 
für alle Unternehmen im Gemeinsamen M arkt gleidie 
Voraussetzungen in  w ettbew erbspolitisdier Hinsidit 
zu gewährleisten, erheblidi abweidien mußte. Wenn 
die Kommission eine vollständige Verwirklidiung 
dieser grundlegenden Forderung durdi die erste Ver
ordnung wegen der faktischen Sdiwierigkeiten für 
immöglidi hält, so sollte sie dodi um eine progressive 
V erw irklidiung der sidi aus dieser Zielsetzung erge
benden Konsequenzen bem üht bleiben. Zunädist 
würde, um ein Mindestmaß an Harmonisierung zu 
gewährleisten, eine Bestimmung genügen, wonadi 
kein M itgliedstaat in seinem H oheitsbereidi die Teil
nahm e an soldien internationalen Abkommen ver
bieten kann, die auf Grund des Art. 85, Abs. 3 als 
erlaubt und mithin als für den Gemeinsamen Markt 
förderlidi gelten. Auf die Dauer aber ersdieint eine
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K oordinierung der nationalen Reditsordnungen in 
m aterieller und verfahrensreditlid ier Hinsidit un- 
erläßlidi. Der B eridit des EW G-Wirtsdiafts- und 
Sozialaussdiusses zu der in  Frage stehenden V erord
nung und  ebenso der V orentw urf eines Beridites des 
Europäisdien Parlam ents erkennen die Notwendig
keit einer V ereinheitlidiung der Kartellvorsdiriften 
innerhalb des Gemeinsamen M arktes an.

Es kann  ferner n id it übersehen werden, daß eine 
G leidiheit der S tartbedingungen im Gemeinsamen 
M arkt n id it zu erreid ien  ist, solange mit der Anwen
dung der einheitlid ien  m ateriellen Reditsordnung 
Behörden beauftragt werden, die n id it nur völlig ver- 
sdiiedenartig  organisiert sind, sondern selbst bei ein
h eitlid ier V erfahrensregelung auf Grund der versdiie
denen nationalen R editsentw iddungen und Redits- 
traditionen zu versdiiedenartigen Ergebnissen kom
m en müßten. Deshalb ist die Funktionsfähigkeit einer 
europäisdien W ettbew erbspolitik n ld it nur von glei
d ien  Reditsnorm en, sondern audi von gleidien Exe
kutivorganen abhängig, was notwendig zu einer Zen
tralisierung der Kompetenzen führen muß. ^

DIE FRAGE EINES .BERATENDEN AUSSCHUSSES“
BEI DER EW G-KOM M ISSION

Der EW G-W irtsdiaft- und Sozialaussdiuß hat in seiner 
Stellungnahm e vom 28. März 1961 zu dem wiederholt 
erw ähnten Verordnungsentwurf die Einsetzung eines 
Beratenden A ussdiusses für W ettbewerbsfragen bei 
der EWG-Kommission mit folgender Begründung vor
gesdilagen:

„Vor jeder Entscheidung darüber, ob Art. 85, Abs. 3 des 
Vertrages anzuwenden ist oder nicht, müßte die Kommis
sion die Stellungnahme eines Beratenden Ausschusses ein
holen, dem maßgebende Juristen und Wirtschaftler aus den 
Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, die im 
Wirtschafts-, und Sozialausschuß vertreten sind, sowie Ver
treter der Verbraucher angehören sollten; Beamte der Mit
gliedstaaten sollten dagegen dem Ausschuß nicht angehören. 
Zweck der Anhörung wäre es, diesem Ausschuß die Mög
lichkeit zu geben, zu den wirtschaftlichen und sozialen Aus
wirkungen der Entscheidungen der Kommission Stellung zu 
nehmen. Diese Entscheidungen dürfen jedodi nicht nennens
wert verzögert werden. Andererseits sollte der Beratende 
Ausschuß bei der Kommission die Durchführung von all
gemeinen Untersuchungen beantragen können, deren Ergeb
nisse ihm mitzuteilen wären. Schließlich sollte er der Kom
mission bestimmte Fälle vorlegen können, wodurch diese 
zur Vornahme einer Untersuchung verpflichtet wäre."

Auch die In ternationale Handelskammer hat sich in 
, ihrem  Dokument Nr. 225/76 vom 17. Februar 1961 zur 

Frage des Comité consultatif geäußert. Die IHK legt 
etw a folgendes dar:

Sie läßt zunädist die Frage beiseite, ob ein beratendes Or
gan mit dem Rom-Vertrag ln Einklang zu bringen ist. 
Hierzu sei bemerkt, daß die EWG-Kommission bekanntlich 
im Art. 15 ihres Verordnungsentwurfes vorgesehen hat, daß 
sie vor Entscheidungen auf Grund der VO den beteiligten 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen Gelegenheit 
zur Äußerung gibt. Die Kommission soll nach dieser Be
stimmung auch andere Personen oder Personenvereinigun
gen anhören können, sobald sie es für erforderlich hält. Es 
ist aber natürlich ein Unterschied, ob die Kommission nach

ihrem Belieben Personenvereinigungen hört oder ob ein 
ständiger Beratender Ausschuß instituiert wird, dessen An
hörung etwa obligatorisch wäre.

Die IHK ist gegen den Vorschlag, wonach ein derartiger 
Ausschuß auch mit Beamten der Mitgliedstaaten zu besetzen 
sein sollte. Sie ist der Auffassung, daß weder Beamte noch 
Interessentenvertreter, also Unternehmer, Arbeiter oder 
Verbraucher, in den Ausschuß gewählt werden sollten. Sie 
sagt wörtlich; „Die Anwendung der Wettbewerbsregeln darf 
nicht Gegenstand von Feilschereien zwischen Vertretern 
persönlicher oder nationaler Interessen sein.“ Die IHK ist 
demgegenüber für die Einsetzung „völlig unabhängiger Per
sonen, um die Gleichheit aller vor dem Gesetz zu wahren.“

N adi Auffassung der Internationalen Handelskammer 
m üßten die M itglieder des Ausschusses von den 
europäisdien Behörden gewählt werden und den Sta
tus von im absetzbaren Beamten erhalten. Sie müßten 
hohe Fähigkeiten auf wirtschaftliciiem oder juristi
schem Gebiet besitzen. Die Leitung m üßte eine zum 
Richteramt befähigte Persönlichkeit übernehmen. Der 
Ausschuß müßte m ehrere Kammern bilden können. 
Er m üßte pbligatorisdi bei jedem  Streitverfahren, über 
die Anwendung der W ettbew erbsregeln befragt w er
den. Der Ausschuß müßte ferner im Einzelfall ad hoc- 
Experten hinzuziehen können. Das V erfahren müßte 
kontradiktorisdi sein, wobei der . Generaldirektion 
„W ettbew erb“ der EWG-Kommission die Rolle des 
Staatsanwaltes zufällt und die Beteiligten die Rolle 
der Prozeßpartner zu spielen hätten.

Um die A rbeit der Kommission zu erleichtern, sollte 
ferner nach Auffassung der „Arbeitsgruppe W ettbe
werbsbeschränkungen und Europäische Integration" 
der IHK ein völlig unabhängiges Gericht für die Ab
sprachen geschaffen w erden — m it dem Gerichtshof 
als Berufungsinstanz. Diese Lösung würde nach 
M einung der IHK wahrscieinlich eine Revision des 
V ertrages erforderlich m adien und könnte daher nur 
auf lange Sicht verwirklicht werden.

Der Verfasser ist — gerade auch nach den Beratungs
erfahrungen im EWG-Wirtschafts- und Sozialaus
schuß — vorerst skeptisch bezüglich der Arbeitsfähig
keit eines derartigen Ausschusses. Sacäiverstand mag 
im Falle eines aus Interessenvertretern zusammen
gesetzten Ausschusses z. T. vorhanden sein. Bei der 
W ahrnehmung des Interesses w erden oft völlig 
heterogene und sachlich keineswegs wünschenswerte 
Ergebnisse zustande kommen. Man kann z.B. von 
vornherein sagen, daß die sog. V erbrauchervertreter 
immer eine bestimmte Meinung haben werden, näm
lich sie w erden gegen K artelle sein.

Etwas Ähnliches gilt für die Gewerkschaften. Die Auf
nahm e von Gewerkschaftsvertretern hä tte  u. E. nur 
Sinn, wenn die Ge,werkschaftskartell6 im gleichen 
Sinne wie die U ntem ehm ervereinbarungen dem 
Art. 85 ff. unterliegen würden; aber das ist nicht der 
Fall, obwohl h ier eine M arktmacht von einem Aus
maß vorliegt, dem kein Industriekartell auch nur ent
fernt etwas Ähnliches an die Seite stellen könnte.
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A udi bezüglidi der Aufnahme von V ertretern  sonsti
ger Gruppen, w ie Großhandel, Einzelhandel, Hand
w erk usw., ist der V erfasser skeptisdi. Hierzu sei auf 
die divergierende W ettbew erbslage gegenüber der 
Industrie verwiesen, wie sie eingangs gesdiildert 
wurde. Ein gleidies gilt für die versdiiedenen Grup
pen industrieller Unternehmer, wenn sie im Inter
essenkonflikt stehen.

Es bleibt nodi die Frage, ob der Beratende Aussdiuß 
nur aus „N iditinteressenten“ zusammengesetzt sein 
sollte, also etwa aus W issensdiaftlern. Dazu kann der 
Verfasser auf Grund vieler Erfahrungen sagen, daß 
er in  W ettbewerbs- und Kartellfragen kaum  einen 
M ensdien kennt, der nidit irgendwie als „Interessent" 
anzuspredien ist. Inteiessent istinäm lida n id it nur 
derjenige, der m aterielle Vorteile von einer Regelung 
hat, sondern viel intensivere Interessenten können 
„M einungsinteressenten" sein. Und auf dem K artell
gebiet ist die „vorgefaßte" Meinung besonders häufig 
anzutreffen. Sie kann  es sdiwierig madien, ein wirk- 
lid i objektives Urteil zu fällen.

W ährend somit die Meinung des Verfassers bezüg- 
lidi des Beratenden Aussdiusses skeptisdi ist, *“) 
würde er eine zweite Instanz, d. h. ein Kartellgeridit, 
das die Entsdieidungen der Kommission materiell zu 
überprüfen hätte, für eine unbedingt anzustrebende 
Einriditung halten.

ZUSAMMENARBEIT ZW ISCHEN KARTELLAUFSICHT 
UND W IRTSCHAFT

A bsdiließend sei ein kürzlidi in der W odienzeitung 
„Die Zeit" ersdiienener Aufsatz von Prof. Kurt 
Jundcersdorff, St. Louis/USA, unter dem Titel „Das 
ungelöste W eltproblem  der Kartelle. M adit im U nter
grund" zitiert. Jundcersdorff sdireibt darin wörtlidi; 
„In der internationalen Kartellpolitik herrsdien  im 
Augenblidc Zustände, die man nidit anders als 
A nardiie bezeidinen kann."

•Wenn man erfahren will, w as als A nardiie gelten 
soll, so findet man vier Gründe:

1. weil eine zu geringe Kenntnis über die in ter
nationalen Kartelle besteht;

2 . weil kein „Ordnungsprinzip in  der internationalen 
Kartellpolitik" liegt, wobei offensiditlidi unter 
dem mangelnden Ordnungsprinzip die Tatsadie zu 
verstehen ist, daß „die Zusammensdilüsse mehr 
oder weniger zufällig zustande kommen“;

3. daß die Kartelle sidi mandimal untereinander be
kämpfen und

4. daß der freie W ettbewerb ausgesdialtet w ird und 
die Konsumenten einen überhöhten Preis zahlen 
müssen.
Ganz anders w ürde das U rteil a llerd in gs im  F alle  e in e t  M iß- 

b rau d isgese tzgeb u n g  au sfa llen . H ier w äre es  das G egeb en e, d ie  
M arktbedingungen im S in n e d es .G eg en g ew id itsp r in iip s“ unter  
den  M arktb eteiligten  auszuhandeln , w ob e i d ie  K artellbehörde  
led ig lid i b ei N id itzustandekom m en e in es  A usgle ich s oder im  Miß- 
brau disfa lle  einzuschreiten  h ätte. Beim  V erbotsprinzip  nutzen da
gegen  erfahrungsgem äß a lle  In teressen ten  d ie C hance, den K artell
w ill ig e n  e in se itig  m ö g lid is l gü n stige  B ed ingungen  abzuhandeln.

Nun, das letzte Argum ent müßte m an gelten lassen, 
w enn es zutreffen sollte. W enn man mm auf der 
Grundlage der Untersudiungen des am erikanisdien 
Prof. Edward S. Mason annimmt, daß bereits vor dem 
zweiten W eltkrieg etwa 50 "/o des W elthandels kar
telliert w aren und daß sidi (nadi Jundsersdorff) die 
Kartellierung seit dem letzten Krieg erheblidi ver
stärk t hat, so muß m an sidi auf der anderen Seite 
fragen: W ie kann es sein, daß Kartelle A nardiie be
deuten, wenn der W elthandel von 1950 bis 1959, also 
in  nodi n id it zehn Jahren, sidi nahezu verdoppelt 
hat — und der innereuropäisdie Handel sidi sogar 
m ehr als verdoppelt hat? Und daß der Lebensstan
dard sidi in den w iditigsten W elthandelsländern in 
dieser Zeit beträditlid i erhöht hat?

Bei realistisdier W ürdigung des Tatbestandes muß 
man dodi wohl zu dem Sdiluß kommen, daß nidit 
allein die niditkartellierten W aren an der Blüte des 
internationalen W arenaustausdies beteiligt sind, son
dern sidier in gleidiem Maße äudi die kartellierten. 
Es handelt sidi bei diesen Zusammensdilüssen eben 
einfadi um eines unter vielfältigen Ordnungsinstru
menten, die audi im internationalen Handel ihre 
unerläßlidien Funktionen erfüllen. Auf nationaler 
Ebene ist nirgends das Idol des vollständigen W ett
bewerbs anzutreffen. Das gilt nodi viel m ehr für den 
größeren Rahmen des internationalen Handels.

Daß das K artellinstrum ent m ißbraudit werden kann, 
ist offensiditlidi imd wird von niemandem bestritten. 
In der EWG ist die große und zwangsläufige Auf
gabe unternom men worden, eine praktisd ie W ettbe
werbs- und Kartellpolitik auf übernationaler Ebene 
einzuriditen. Die W irtsdiaft muß diese Einriditung 
aus voller Überzeugung anerkennen und begrüßen. 
Sie darf aber hoffen, daß diese im internationalen 
Rahmen neuartige Kontrolle n id it die Freiheit der 
unternehm erisdien Betätigung über Gebühr einengt. 
Denn leider ist der Dirigismus n id it nur' im natio
nalen, sondern audi im in ternationalen Bereidi eine 
Gefahr, die ständig m ehr an Boden gewinnt.

W enn die guten Kontakte von M ensdi zu Mensdi, 
die sidi auf der Ebene der V erw altung durdi die 
übernationalen Behörden ergeben, gewiß sehr w ert
voll für die Förderung der Integration sind, so darf 
man n id it außer ad it lassen, daß erst die Kontakte, 
die sidi auf der ganzen Breite der untersten Ebene 
der Brandien und M ärkte zwisdien den U nterneh
m ern der einzelnen N ationen entwidseln, eines der 
w iditigsten Fundamente n id it nur einer wirtsdieift- 
lidien, sondern audi einer politisdien Gemeinsdiaft 
sein werden.

Die Kartellaufsidit sollte dabei eine Instanz sein, die 
die unternehm erisdie Funktion fördern hilft und vor 
Auswüdisen bew ahrt; w ie um gekehrt die W irtsdiaft 
in die Lage versetzt w erden sollte, in  der Kartellauf
sid it n id it einen Gegner zu sehen, sondern einen 
zwar gestrengen, aber aufgesdilossenen, gerediten 
Sadiw alter der unternehm erisdien Marktwirtschaft.
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